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Die Berufsverbände der Markthändler und Schausteller in der Schweiz haben am 21.9.2018 
via Medienmitteilung gefordert, dass die Halle 1 künftig für die traditionelle Basler 
Herbstmesse zur Verfügung stehen soll und bereits im Jahr 2019 hierfür benutzt werden 
kann.  

Wie bekannt, wurde den Vertretern der Teilnehmenden der Basler Herbstmesse vor einigen 
Jahren im Vorfeld des Neubaus der Halle 1, nach entsprechender Einsprache der 
Berufsverbände gegen das Projekt, seitens der Verantwortlichen der MCH Group schriftlich 
die Nutzung dieser Halle für die Basler Herbstmesse zugesagt. Unverständlicherweise wurde 
nach Fertigstellung der Halle 1 diese Zusage mit vagen Begründungen zurückgezogen.  

Seit einigen Jahren wird den Markthändlern und Schaustellern die abseits des Messeplatzes 
stehende Halle 3 zur Verfügung gestellt. Diese wird jedoch noch immer nur ungenügend von 
der Bevölkerung angenommen und hat sich nicht etabliert. Die Halle 1 direkt auf dem 
Messeplatz eignet sich angesichts der zentralen Lage und der Verkehrsströme mit direkten 
Tramverbindungen hingegen ideal für eine Nutzung durch Markthändler und Schausteller. 

Angesichts der derzeitigen Diskussionen um eine Optimierung der Auslastung der 
verschiedenen Messehallen und im Hinblick auf das gemeinsame Ziel einer Belebung des 
Messeplatzes im Allgemeinen und der Herbstmesse im Speziellen sind aus Sicht des 
Interpellanten entsprechend Schritte zu unternehmen, um künftig eine solche Nutzung zu 
ermöglichen.  

Der Interpellant bittet den Regierungsrat daher um die Beantwortung der nachstehenden 
Fragen: 

1. Unterstützt der Regierungsrat die von den Berufsverbänden der Markthändler und 
Schausteller aufgestellte Forderung einer zeitnahen Nutzung der Halle 1 durch die 
„Herbstmäss“? 

2. Falls ja, wird sich der Regierungsrat, als grösster Aktionär der MCH Group AG, dafür 
einsetzen, dass dieses Vorhaben baldmöglichst realisiert werden kann? 

3. Falls nein, weshalb will der Regierungsrat diese Forderung nicht unterstützen und 
welche alternativen Nutzungsformen für die Halle 1 hält er sonst für möglich? 

4. Ist allenfalls angedacht, dass im Rahmen der Diskussionen um die künftige 
Ausrichtung der MCH Group AG auch weitere Hallen und / oder Plätze für die 
Herbstmesse zur Verfügung gestellt werden können? 

5. Ist der Regierungsrat mit der Entwicklung der „Herbstmäss“ in der Halle 3 zufrieden? 

6. Welche konkreten Massnahmen und Planungsschritte hat der Regierungsrat bereits 
ergriffen, um das 550-Jahre-Jubiläum der „Herbstmäss“ im Jahr 2021 in der Stadt 
gebührend zu feiern? 

6.1.  Wurden für besagtes Jubiläum auch bereits die Berufsverbände in die Planung 
 miteinbezogen? 

6.2.  Falls nein, wird dies noch geschehen? 

7. Inwiefern tangiert der Weggang des Leiters „Messen und Märkte“ per November 2018 
und der bereits erfolgte Weggang seines Stellvertreters die Planungen dieses 
Jubiläums, der Ausschreibungen für die Herbstmesse 2019 und den Weihnachtsmarkt 
2019 im Speziellen und der Weiterentwicklung der Herbstmesse im Allgemeinen? 

8. Ist gewährleistet, dass die Marktfahrer und Schausteller lückenlos einen kompetenten 
und weisungsbefugten Mitarbeitenden in der Abteilung als Ansprechpartner haben, 
auch wenn die Stelle nicht lückenlos besetzt werden kann? 

9. Wer arbeitet den Nachfolger / die Nachfolgerin des Leiters „Messen und Märkte“ ein? 

Joël Thüring 


